
  

  

                     

  

  

   Beitragsordnung AV 
Muldenhunter e.V.    

  

  



  

  

  

Mitgliedsbeitrag/Erwachsene   (zählt ab den 18. Lebensjahr) 

 

Aufnahme in den Verein.................................................................................100,00€ 

Vereinsabgabe (im Jahresbeitrag enthalten)....................................................60,00€ 

Jahresbeitrag AVL inkl. Vereinsabgabe...........................................................175,00€ 

Angelberechtigung / Brandenburg....................................................................11,00€ 

Angelberechtigung  / SA-Anhalt........................................................................11,00€ 

Pachtgewässer /AVL-Jahresbeitrag ....................................................................45,00€ 

Jahresbeitrag  / Ruhende Mitglieder ..................................................................60,00€ 

Förderbeitrag/Mitglieder ohne Fischereischein.................................................30,00€ 

 

Mitgliedsbeitrag/Jugendliche (Wer im laufenden Kalenderjahr zum Zeitpunkt der Kassierung 

noch keine 18-Jahre alt ist) 

 

Aufnahme in den Verein...................................................................................35,00€ 

Vereinsabgabe (im Jahresbeitrag enthalten)....................................................25,00€ 

Jahresbeitrag AVL inkl. Vereinsabgabe.............................................................60,00€ 



#Drei Arbeitsstunden im aktuellen Kalenderjahr sind zu erbringen. Je nicht erbrachte 

Arbeitsstund wird als Ausgleichszahlung 50,00€  pro Stunde berechnet.# 

 

 

 Für Gastangler mit gültigen Fischereischein gibt es die Möglichkeit Tages-, u. 

Wochenerlaubnisscheine bei uns im Angelshop käuflich zu Erwerben. 

 

 

Für Zahlungsverzüge bzw. Nichtbegleichung der offenen Rechnung wedren Gebühren 

erhoben. 

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsaufforderung nach Ausstellung der Rechnung innerhalb von 

14-Tagen werden pro ausgestellte weitere Zahlungsaufforderung die gesetzlich aktuell dafür 

ausgewiesenen Gebühren auferlegt. Bei weiterer Nichteinhaltung der Zahlungsbegleichung 

führt dies nach Ausstellung der 3-ten Zahlungsaufforderung zum Entzug der Mitgliedskarte 

sowie die damit verbundene Rücknahme der Beitragsmarken für das laufende Vereinsjahr. 

Außerdem sind Beitragszahlungen bis spätestens 15.September des laufenden 

Kalenderjahres möglich. Grund dafür ist, dass die Beitragsmarkenrückgabe an den 

Landesverband bis Ende September erfolgen muss. 

 

 

 

 

 

 

Leisnig, den 20.01.2024 


